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KOMMISSION ZUR ABWEHR VON FLUGLÄRM 

UND LUFTVERUNREINIGUNGEN 

FÜR DEN VERKEHRSFLUGHAFEN BREMEN 

 

 

Bremen, 22. Juli 2016 

Protokoll 

über die 150. Sitzung der Fluglärmkommission am 09. Mai 2016 um 15:00 Uhr 

im Medienraum der Flughafen Bremen GmbH 

 

Tagesordnung 

1. Genehmigung der Tagesordnung 

2. Genehmigung des Protokolls der 149. FLK-Sitzung 

3. Wahl der/des Vorsitzenden 

4. Wahl von zwei stellvertretenden Vorsitzenden 

5. Anpassung der Nachtfluggebühren am Verkehrsflughafen Bremen 

Genehmigungsbehörde 

6. Antrag Small Planet auf Home Carrier-Status  

Genehmigungsbehörde 

7. Überprüfung der Anerkennung der Lufthansa als Home Carrier 

VSF 

8. Jahresbericht 2015 der Fluglärmschutzbeauftragen  

FLSB 

9. Stellungnahmen und Informationen zu Empfehlungen der FLK: 

a.) Stellungnahme zur Empfehlung der 147. FLK (TOP 3), Flugassistenzsystemen 

zur Vermeidung des Einsatzes von Störklappen  

Genehmigungsbehörde 

b.) Stellungnahme zur Empfehlung der 148. FLK (TOP 8), Handlungsspielräume 

(§ 22 LuftVO) zur Durchsetzung der Beschränkung wiederholter Landeanflüge über-

prüfen  

DFS  

10. Bericht von der ADF-Tagung am 28./29. April in Hamburg 

Geschäftsführerin, Vorsitzender 
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11. Verschiedenes 

- Terminfestlegung der nächsten Sitzung 

 

Beginn der Sitzung: 15:00 Uhr 

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden. Insbesondere begrüßt Herr Bohr das neue Mit-

glied des Beirats Neustadt. 

Der Großteil der Einladungen wurde per E-Mail versandt. Fünf Einladungen wurden posta-

lisch übermittelt. 

Im Vorfeld der Sitzung wurde den Mitgliedern, Stellvertretern und Gästen der Hinweis gege-

ben, dass bei Anwesenheit eines Mitglieds der Stellvertreter weder abstimmungsberechtigt, 

noch redeberechtigt ist. Stellvertreter sind daher lediglich als Zuhörer neben einem Mitglied 

zugelassen.  

Der Vorsitzende fragt die Anwesenden ob sie mit der Tonbandaufzeichnung der Sitzung ein-

verstanden sind. Es gibt keinen Gegenstimmen. Der Vorsitzende bittet um Abgabe der  Ein-

willigungserklärungen, die in Vorbereitung auf die Sitzung versandt wurden, sofern diese  

noch nicht abgegeben wurden. 

 

TOP 1. Genehmigung der Tagesordnung 

Die Tagesordnung wird genehmigt. 

 

TOP 2. Genehmigung des Protokolls der 149. FLK-Sitzung  

Einzelne Mitglieder haben Änderungswünsche vor der Sitzung an die Geschäftsführerin ge-

sandt. Die Änderungen sowie das übrige Protokoll werden bei einer Enthaltung genehmigt.  

 

TOP 3. Wahl der/des Vorsitzenden 

Als neuer Vorsitzender wird ausschließlich der bisherige Vorsitzende als Kandidat vorge-

schlagen. Über die Wahl des Vorsitzenden wird einvernehmlich geheim abgestimmt. Die von 

der Geschäftsführerin vorbereiteten Stimmzettel werden verteilt und in einer Wahlurne ein-

gesammelt. Der bisherige Vorsitzende wird mit 10 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 3 Ent-

haltungen zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der neu gewählte Vorsitzende nimmt die Wahl 

an; die Genehmigungsbehörde genehmigt die Wahl. 

 

TOP 4. Wahl von zwei stellvertretenden Vorsitzenden 

Als Kandidaten werden die bisherigen Stellvertreter, d.h. ein Vertreter des Beirates Huchting 

und ein Vertreter der VSF benannt. Auch über diese Wahl wird geheim abgestimmt. Die von 

der Geschäftsführerin vorbereiteten Stimmzettel werden verteilt und in einer Wahlurne ein-

gesammelt. Die beiden Kandidaten werden einstimmig als Stellvertreter gewählt. Eine Rang-

folge zwischen den Stellvertretern soll es wie bisher nicht geben. Die neu gewählten Stellver-
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treter nehmen die Wahl an. Die Genehmigungsbehörde genehmigt die Wahl beider Stellver-

treter. 

Der Vertreter des VSF in seiner Funktion als Stellvertreter ergänzt, dass seit der letzten Wahl 

das Ziel der Flugspurenvisualisierung nicht erreicht wurde.  

Der Vertreter des Beirates Osterholz wünscht sich für die Zukunft, dass der Fokus mehr auf 

die Schadstoffausstöße gerichtet werde. Der Vorsitzende fordert in diesem Zusammenhang 

die Einführung einer Entgeltordnung für den Schadstoffausstoß.  

 

TOP 5. Anpassung der Nachtfluggebühren am Verkehrsflughafen Bremen 

Die Genehmigungsbehörde beabsichtigt, die Gebühren für die Erteilung von Ausnahmeer-

laubnissen zu erhöhen.  

Die Genehmigungsbehörde plant, die Gebühren für die Erteilung der Ausnahmeerlaubnisse 

anzupassen. Die Gebühren für die Erteilung der Ausnahmeerlaubnisse sind von der jeweili-

gen Luftverkehrsgesellschaft zu bezahlen, die einen entsprechenden Antrag bei der Geneh-

migungsbehörde gestellt hat. Ob die Ausnahmeerlaubnis genutzt werde oder nicht, werde 

bei der Erhebung der Gebühren derzeit nicht berücksichtigt. Die Genehmigungsbehörde 

stellt von montags bis freitags jeweils abends Personal für die Rufbereitschaft, um die Aus-

nahmeerlaubnisse auch außerhalb der Bürozeiten erteilen zu können. An Wochenenden 

beginnt die Rufbereitschaft bereits nachmittags. Die letzte Gebührenanpassung gab es im 

Jahre 2012 . Die Gebühr wird unabhängig von den Entgelten aus der Entgeltordnung des 

Flughafens Bremen erhoben.  

In Vorbereitung auf die Sitzung wurden den Mitgliedern die Genehmigung des Verkehrsflug-

hafens Bremen (Anlage 1), ein Musteranschreiben an die Luftverkehrsgesellschaften zur 

Gebührenerhöhung per 1.1.2012 (Anlage 2) als auch ein Vermerk zur Darstellung der ge-

planten Erhöhung (Anlage 3) zugesandt. Geplant ist, die Gebühren insgesamt zu erhöhen. 

Dabei soll jedoch stärker differenziert werden als bisher und die ausbleibende Nutzung der 

Ausnahmeerlaubnis berücksichtigt werden. Im Wesentlichen geht es dabei darum, eine stär-

kere Anreizfunktion für die Luftverkehrsgesellschaften zu schaffen, um rechtzeitig bzw. früher 

zu landen. Die Genehmigungsbehörde bittet die FLK um Stellungnahme. 

Der Vertreter des Beirates Huchting meint, dass die Gebührenerhöhung noch höher sein 

müsse. In Hamburg müssten die Luftverkehrsgesellschaften beispielsweise € 1.300,00 zah-

len. Es sollten eher die Luftverkehrsgesellschaften entlastet werden, die früher landen. Wenn 

die Luftverkehrsgesellschaften nicht in Bremen landen können, wäre der Schaden viel höher.  

Ein Vertreter des Beirats Obervieland meint, dass der Vergleich mit den Gebühren, die in 

Hamburg zu zahlen seien, hinke. Der Flughafen solle für die Luftverkehrsgesellschaften wei-

terhin wirtschaftlich sein. Die Luftverkehrsgesellschaften sollen finanziell nicht überfordert 

werden. Er fordert zudem, dass die Wirkungen der Gebührenanpassung innerhalb eines 

angemessenen Zeitraumes evaluiert werden.  

Der Vertreter des Beirates Osterholz kann die Begünstigung der Home-Carrier-

Flugbewegungen nicht begrüßen. Diejenigen Luftverkehrsgesellschaften, die diesen Status 

nutzen, sollen bei einer Verspätung die gleiche Gebühr wie übrige Gesellschaften zahlen. 

Auch er meint, dass die Gebühren angemessen, aber auch spürbar sein sollen.  
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Die Vertreterin der BVF fordert eine Gleichbehandlung der Luftverkehrsgesellschaften. Zu-

dem fordert auch sie eine deutlichere Anhebung der Gebühren und eine Evaluierung nach 

angemessener Zeit. Um eine Abschätzung geben zu können, benötigt sie u.a. die Informati-

onen, in welcher Relation die Gebühren zu den übrigen Kosten stehen und wie die Auswir-

kungen auf den Flughafen sind. Insbesondere möchte sie zu Letzterem wissen, ob Personal 

am Flughafen vorgehalten werde. 

Ein Vertreter des Beirates Obervieland begrüßt das ausgewogene Verhältnis der Neuerun-

gen. Nach seiner Ansicht sei eine ausbleibende Nutzung der Ausnahmeerlaubnis für die Ge-

bührenerhebung irrelevant, da der Verwaltungsaufwand gleichermaßen entstehe.  

Der Vorsitzende kann die steuernde Wirkung nicht erkennen. Die Entgeltordnung für den 

Verkehrsflughafen Bremen sehe eine viel höhere Staffelung vor. Dies könne in der Gebüh-

renordnung gleichermaßen berücksichtigt werden. Auch er zieht den Vergleich zu Hamburg 

und kann eine sinnvolle Unterscheidung zwischen Flugbewegungen als Home-Carrier und 

übrigen Flugbewegungen nicht erkennen. Ferner fordert er eine Erhöhung der Entgeltord-

nung.  

Auch der Vertreter der VSF begrüßt die Anwendung der Gebühren in Hamburg. Zudem 

meint auch er, dass Home Carrier nicht durch die Gebühren begünstigt werden sollen. Durch 

eine weitere Begünstigung würde der Status noch mehr ausgenutzt werden.  

Von mehreren Vertretern wird gefordert, die Staffeln im 30-Minuten-Takt zusammenzufas-

sen. 

Die Vertreterin der Genehmigungsbehörde betont, dass ein Vergleich zu Hamburg nicht ge-

zogen werden könne, da die Systematik innerhalb der Gebühren- und Entgeltordnungen eine 

andere sei. Eine Differenzierung der Gebühren für die Nutzung und die ausbleibende Nut-

zung ergebe sich daher, dass bei einem ausbleibenden Nachtflug keine Beschwerden erho-

ben werden können, die nachträglich zu bearbeiten seien. Insofern sei der Verwaltungsauf-

wand ggf. geringer. Eine Evaluierung habe nach Ansicht der Vertreterin der Genehmigungs-

behörde wenig Aussagekraft, da die Kausalität hierin nicht belegt werden könne. Hinsichtlich 

der Home-Carrier-Begünstigung erklärt die Vertreterin der Genehmigungsbehörde, dass eine 

Luftverkehrsgesellschaft, die den Home Carrier-Status habe, aufgrund des Wartungs-

schwerpunktes Arbeitsplätze am Standort Bremen binde. Im Übrigen erläutert die Vertreterin 

erneut die Bedeutung des Home Carrier-Status. Dies rechtfertige eine Begünstigung. Eine 

Erhöhung der Entgeltordnung solle an dieser Stelle nicht thematisiert werden.  

Die Fluglärmschutzbeauftragte ergänzt, dass ca. 61 % der Ausnahmeerlaubnisse für die Zeit 

zwischen 22:30 Uhr und 22:45 Uhr erteilt würden.  

Der Vorsitzende meint, dass die Gebührenerhöhung nicht ausreichend sei. Er bittet hierüber 

abzustimmen. Bei 7 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und einer Enthaltung gilt der Antrag als 

abgelehnt.1 Im Ergebnis erachtet die FLK die Gebührenerhöhung daher als ausreichend.  

                                                

1
 Gemäß § 8 Abs. 2 der Geschäftsordnung der FLK gilt ein Antrag bei Stimmengleichheit als abgelehnt. 
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TOP 6. Antrag Small Planet auf Home Carrier-Status 

Die Luftverkehrsgesellschaft Small Planet hat einen Antrag zur Gewährung des Home Car-

rier-Status bei der Genehmigungsbehörde beantragt (Anlage 4). Da die Voraussetzung für 

die Genehmigung des Home Carrier-Status vorliegen, beabsichtigt die Genehmigungsbe-

hörde, im Rahmen des Grundsatzes der Selbstbindung der Verwaltung den Antrag zu bewil-

ligen. Den Vermerk hierzu hat die Genehmigungsbehörde den Teilnehmern der FLK vor der 

Sitzung zukommen lassen (Anlage 5). Die Voraussetzung laut Genehmigung für den Ver-

kehrsflughafen Bremen, E.2.1.3, lägen vor: Die Luftverkehrsgesellschaft hat einen Antrag 

gestellt (1), die Lärmvoraussetzung des Chapter 3 (sogar Chapter 4) werden erfüllt (2), die 

Luftverkehrsgesellschaft habe in Bremen ihren Wartungsschwerpunkt, der über Drittanbieter 

betreut werde (3), die Luftverkehrsgesellschaft plant einen Umlauf von mindestens 17 Stun-

den (4) und der Flugbetrieb sei fluglinienähnlich (5). Die FLK wird um Stellungnahme zu der 

geplanten Bewilligung des Antrages gebeten.  

Die Vertreterin der BVF meint, dass der Home Carrier-Status stark genutzt werde. Die beab-

sichtigte Entscheidung der Genehmigungsbehörde stehe nicht im Einklang mit dem Geneh-

migungsbegehren. Die Vertreterin zitiert hierzu aus einer Unterlage zum Genehmigungsän-

derungsverfahren aus dem Jahre 19932. Die Voraussetzungen, die seinerzeit für die Zulas-

sung als Home Carrier herangezogen wurden, lägen in diesem Fall nicht vor. Insbesondere 

bezweifelt die Vertreterin der BVF, dass ebenso viele Arbeitsplätze geschaffen würden. zu-

dem sei nicht ein Ganzjahresflugbetrieb und kein Flugbetrieb über 12 Monate hinaus durch 

Small Planet geplant. Ein Wartungsschwerpunkt bedinge, dass ein Wartungsbetrieb mit ei-

genem Personal vorgehalten werde. Dies wiederum setze vor allem einen Hallenplatz am 

Flughafen Bremen voraus. Sie regt zudem an, ein Schallgutachten wie im Jahre 1993 zu den 

Auswirkungen des Nachtflugbetriebes einzuholen. Im Übrigen regt sie an, der geplanten 

Entscheidung der Genehmigungsbehörde nicht zuzustimmen.  

Mehrere Vertreter bezweifeln den am Standort Bremen eingerichteten Wartungsschwerpunkt 

der Luftverkehrsgesellschaft Small Planet. Die Beauftragung einer Drittfirma, die zudem in 

Paderborn ihren Hauptsitz habe, könne nicht für die Anerkennung eines Wartungsschwer-

punktes berücksichtigt werden, meint der Vertreter der VSF. Er stellt sich zudem die Frage, 

warum der Umlauf nicht so geplant werden könne, sodass die Nachtlandungen in Paderborn, 

am Hauptsitz der Wartungsfirma, stattfänden. Der Vertreter des BVL meint, dass ggf. andere 

Zeiten, die vor 22:30 Uhr liegen, angeboten werden könnten. Der Vertreter der DFS ergänzt, 

dass die ersten Flüge am 13. Mai 2016 erfolgen sollen. Wie dies binnen so kurzer Zeit reali-

sierbar sein soll, kann er nicht nachvollziehen. Ein Vertreter des Beirates Huchting bezwei-

felt, dass aufgrund von drei geplanten Flugtagen 30 Arbeitsplätze geschaffen werden kön-

nen. Der Vorsitzende bittet die Genehmigungsbehörde um Erläuterung, wie ein Wartungs-

schwerpunkt zu definieren ist. Zudem gibt er zu bedenken, dass die Beschwerdezahlen auf-

grund der Home Carrier gestiegen seien.   

                                                

2 Die Unterlage wurde auf Wunsch des Vorsitzenden im Nachgang zur Sitzung an die Mitglieder versandt. Wäh-

rend der Sitzung lag das Dokument den Teilnehmern nicht vor.  
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Die Zulassung der Home Carrier müsse gedeckelt werden, um die Nutzung nicht ins Uner-

messliche zu ziehen, sagt ein Vertreter des Beirates Obervieland. Der weitere Vertreter des 

Beirates Obervieland gibt zu Bedenken, dass hier die Voraussetzungen aus der Genehmi-

gung zu prüfen seien und nicht die Begehren aus einem Antrag aus dem Jahre 1993. Auch 

das Erfordernis, dass für einen Wartungsschwerpunkt der Wartungsschwerpunkt durch die 

gleiche Gesellschaft erbracht werde, sehe er nicht. Dies sei heutzutage sehr unüblich.  

Die Vertreterin der Genehmigungsbehörde erklärt die Rechtsgrundlagen, die zu der geplan-

ten Entscheidung der Bewilligung führen werden. Bei der Prüfung seien § 25 LuftVG und die 

Flughafengenehmigung sowie der Gleichbehandlungsgrundsatz und die Selbstbindung der 

Verwaltung zu berücksichtigen. Die Genehmigungsänderung aus dem Jahre 1993 sei irrele-

vant, da diese durch eine neuere Genehmigung überholt sei. Sie könne nur ergänzend zur 

Auslegung heran gezogen werden. Auch andere Luftverkehrsgesellschaften haben Tochter-

gesellschaften, die die Wartungsarbeiten übernehmen. Die Flugzeiten seien zudem unter-

schiedlich und von den Windverhältnissen und den Vorschriften für die Landung abhängig. 

Der Home Carrier-Status gelte erst ab Erteilung eines Bescheides gegenüber der Luftver-

kehrsgesellschaft.  

Bei einer Abstimmung darüber, ob dem Antrag der Luftverkehrsgesellschaft Small Planet als 

Home Carrier zugestimmt werden könne, stimmten 2 Mitglieder mit „Ja“ und 11 Mitglieder mit 

„Nein“ bei 2 Enthaltungen.  

 

TOP 7. Überprüfung der Anerkennung der Lufthansa als Home Carrier 

Die Vertreterin der BVF knüpft an den vorherigen Tagesordnungspunkt an und bezieht sich 

auf das Genehmigungsänderungsverfahren aus 1993. Linienverkehr sei seinerzeit nicht von 

der Home Carrier-Regelung erfasst, sondern ausschließlich linienähnlicher Verkehr. Die Ent-

scheidung zur Anerkennung der Lufthansa als Home Carrier sei daher fehlerhaft ergangen 

und nicht von der Genehmigung gedeckt. Das Mensen-Gutachten sei neben einem neu zu 

erstellenden Schallgutachten heranzuziehen.  

Die Vertreterin der Genehmigungsbehörde bezieht sich auf § 25 LuftVG und die Flughafen-

genehmigung. Die Voraussetzungen für den genehmigten Home Carrier-Status werden re-

gelmäßig überprüft. Zuletzt erfolgte eine Überprüfung in 2015, die insbesondere die Voraus-

setzung des Wartungsschwerpunktes in den Fokus nimmt. Eine Differenzierung zwischen 

„Charterverkehren“ und „Linienverkehren“ gebe die jetzige Genehmigung nicht her. Auf 

Nachfrage des Vorsitzenden erklärt die Vertreterin der Genehmigungsbehörde, dass bei ei-

ner dauerhaften Nichtnutzung des Home Carrier-Status die Genehmigung hierzu entzogen 

werden könne. Diese Voraussetzung läge bei der Lufthansa nicht vor.  

Das Mensen-Gutachten könne nach Ansicht der Vertreterin der Genehmigungsbehörde nicht 

herangezogen werden, da sich dieses auf eine Fluglärmkonturenfestschreibung im Ab-

schnitt G der Genehmigung für den Verkehrsflughafen Bremen bezieht. Auch diese Einhal-

tung wird regelmäßig überprüft.  
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TOP 8. Jahresbericht 2015 der Fluglärmschutzbeauftragen 

Die Fluglärmschutzbeauftragte erläutert ihren Jahresbericht (Anlage 6). Im Jahre 2015 gab 

es 42.493 Flugbewegungen. Dies sei ein Rückgang von 8 % gegenüber 2014.  

Im Berichtszeitraum gab es 185 Beschwerden von 41 Beschwerdeführern. Dies bedeutet 

einen Rückgang der Beschwerden um 55 %. Die meisten Beschwerden erfolgten im Juli (26) 

und August (35). Die Beschwerden kommen zu 43 % aus dem Bremer Westen, vorwiegend 

aus Huchting, zu 37 % aus Obervieland und zu 18 % aus Osterholz und Hemelingen. Die 

Beschwerdezahlen aus Osterholz und Hemelingen sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken. 

Die Beschwerdegründe basieren zu 36 % auf der gestörten Nachtruhe, zu 27 % auf dem 

Flugbetrieb von Kleinfliegern und zu 11 % auf militärischen Flugbewegungen.  

Im Jahr 2015 gab es insgesamt 1745 Nachtflugbewegungen zwischen 22:00 Uhr und 

06:00 Uhr. 1073 Nachtflugbewegungen fanden im Zeitraum von 22:00 Uhr bis 22:30 Uhr 

statt. Der Home Carrier-Status wurde bei 464 Nachtflugbewegungen genutzt. In 2014 waren 

es 369.  

Im Jahr 2015 wurden 188 Ausnahmeerlaubnisse von den Fluggesellschaften genutzt. Hier-

von fanden 115 Flüge mit Ausnahmeerlaubnis im Zeitraum von 22:30 Uhr bis 22:45 Uhr statt. 

Zu den Flugbewegungen von Kleinfliegern gab es im Jahr 2015 50 Beschwerden. Hierzu 

wurden seitens der Fluglärmschutzbeauftragten Gespräche mit der Lufthansa Flight Training 

und den Eigentümern der Piaggio geführt. Beim BVL und beim AeroClub hat die Fluglärm-

schutzbeauftragte einen Vortrag gehalten. 

Im Jahr 2015 gab es 20 Beschwerden aufgrund von militärischen Flugbewegungen, von de-

nen drei aufgrund eines AWACS-Übungsanflugs mit einem Maximalpegel von 102,5 dB(A) 

beruhten. Die Fluglärmschutzbeauftragte halte hierzu Kontakt zum Bundesministerium der  

Verteidigung.  

Zur Verlegung der Flugroute WSR 2M über Osterholz erfolgten Messungen im März und 

April 2015 sowie im Frühjahr 2016. Die Ergebnisse hierzu werden in der kommenden FLK 

dargestellt.  

Die Vertreterin der BVF schlussfolgert aus den Zahlen, dass der Rückgang der Flugbewe-

gungen auch zum Rückgang der Beschwerdezahlen führe.  

 

TOP 9. Stellungnahmen und Informationen zu Empfehlungen der FLK 

a.) Stellungnahme zur Empfehlung der 147. FLK (TOP 3), Flugassistenzsystemen zur 

Vermeidung des Einsatzes von Störklappen  

Die Vertreterin der Genehmigungsbehörde begrüßt die wissenschaftliche Forschung. Als 

Genehmigungsbehörde für den Flughafen Bremen könne sie jedoch keine Vorgaben für 

Flugverfahren machen. Sie schlägt vor, dass die Fluglärmschutzbeauftragte die Kommunika-

tion übernimmt. Der Vorsitzende meint, dass sich das Umweltressort und das Wirtschafts-

ressort hierfür einsetzen sollten. Dies solle weiter verfolgt werden.  
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b.) Stellungnahme zur Empfehlung der 148. FLK (TOP 8), Handlungsspielräume 

(§ 22 LuftVO) zur Durchsetzung der Beschränkung wiederholter Landeanflüge über-

prüfen  

Der Vertreter der DFS benötigt für die weitere Bearbeitung die Information, was gewollt sei, 

d.h. ob alle Hubschrauberanflüge zu berücksichtigen seien oder nur diejenigen mit militäri-

schem Bezug. Seiner Ansicht nach seien zeitliche Beschränkungen jedoch nicht von der 

DFS zu regeln. Vielmehr sei eine Regelung in die Genehmigung für den Flughafen Bremen 

aufzunehmen.  

Ein Vertreter des Beirats Huchting meint, dass der Aufwand für eine neue Regelung verhält-

nismäßig sein müsse. Hierzu müsse man die Beschwerdezahlen berücksichtigen.  

Die Vertreterin der BVF meint, dass die Fluglärmschutzbeauftragte den Kontakt zur Bundes-

wehr aufnehmen müsse. Der Vorsitzende bittet DFS und SWAH um Vorschläge. Im Übrigen 

wird der Tagesordnungspunkt vertagt.  

 

TOP 10. Bericht von der ADF-Tagung am 28./29. April in Hamburg  

Der Vorsitzende berichtet zur ADF-Tagung in Hamburg. Die Präsentationen sollen an die 

Mitglieder der FLK versandt werden.  

 

TOP 11. Verschiedenes 

 Die nächste Sitzung findet am 26. September 2016 von 15 bis 18 Uhr statt. 

 

 
Vorsitzender 
 

  
Geschäftsführerin 

Anlagen:  

Anlage 1 – Genehmigung des Verkehrsflughafens Bremen  
Anlage 2 – Musterschreiben an Luftverkehrsgesellschaften zur Gebührenerhöhung per 

1.1.2012 
Anlage 3 – Vermerk SWAH zur Darstellung der geplanten Erhöhung 
Anlage 4 – Antrag Small Planet zur Gewährung des Home Carrier-Status 
Anlage 5 – Vermerk SWAH zur Gewährung des Home Carrier-Status für Small Planet 
Anlage 6 – Jahresbericht der Fluglärmschutzbeauftragten für 2015 
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Abkürzungsverzeichnis 

AAS   Atlas Air Service 

ADF   Arbeitsgemeinschaft deutscher Fluglärmkommissionen 

ADV   Arbeitsgemeinschaft deutscher Verkehrsflughäfen e.V. 

AzB   Allgemeinen Berechnungsvorschrift zur Erfassung von Fluglärm 

AzD   Anleitung zur Datenerfassung 

BAF   Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 

BDSG   Bundesdatenschutzgesetz 

BGH   Bundesgerichtshof 

BMVBS  Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

BVF   Bundesvereinigung gegen Fluglärm 

BVL   Bremer Verein für Luftfahrt e.V. 

DES   Datenerfassungssystem 

DFLD   Deutscher Fluglärmdienst e.V. 

DFS   Deutsche Flugsicherung GmbH 

DLH   Deutsche Lufthansa 

FBG   Flughafen Bremen GmbH 

FLK   Fluglärmkommission  

FLSB   Fluglärmschutzbeauftragte 

GO   Geschäftsordnung (der Fluglärmkommission Bremen) 

IFG   Informationsfreiheitsgesetz 

IFR   Instrumental Flight Rules 

ILS   Instrumenten-Landesystem 

LFT   Lufthansa Flight Training GmbH 

LH   Lufthansa 

LMP   Lärmminderungsplan 

LuftVG   Luftverkehrsgesetz 

MP/MS  Messstelle 

OA   Ortsamt 

OVG   Oberverwaltungsgericht 

PAF   Probleme an anderen Flughäfen 

PIB   Probleme am Bremer Flughafen 



Protokoll der 150. Sitzung der Fluglärmkommission vom 09. Mai 2016 

10 von 35 

SUBV    Senator für Bau, Umwelt und Verkehr 

SWAH   Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen 

SWGV   Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verkehr 

UBA   Umweltbundesamt 

UIG   Umweltinformationsgesetz 

VFR   Visual Flight Rules 

VSF   Vereinigung zum Schutz Flugverkehrsgeschädigter e.V. Bremen 

WES   Wesertalroute 

WNR   Weser-Nienburg-Route 
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Anlage 1 – Genehmigung des Verkehrsflughafens Bremen vom 28. August 2000 
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Anlage 2 – Musterschreiben an Luftverkehrsgesellschaften zur Gebührenerhöhung 

per 1.1.2002 
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Anlage 3 – Vermerk SWAH zur Darstellung der geplanten Erhöhung 



Protokoll der 150. Sitzung der Fluglärmkommission vom 09. Mai 2016 

19 von 35 



Protokoll der 150. Sitzung der Fluglärmkommission vom 09. Mai 2016 

20 von 35 



Protokoll der 150. Sitzung der Fluglärmkommission vom 09. Mai 2016 

21 von 35 

 



Protokoll der 150. Sitzung der Fluglärmkommission vom 09. Mai 2016 

22 von 35 

Anlage 4- Antrag Small Planet zur Gewährung des Home Carrier-Status
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Anlage 5 – Vermerk SWAH zur Gewährung des Home Carrier-Status für Small Planet  
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Anlage 6 – Jahresbericht der Fluglärmschutzbeauftragten 2015  
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